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.' n-7121 der Beilngen zu dr:n ~tc~~r.r:.lr!1i~?~~.Pro~,:,I'~"~~ 
des Nationalrates XVlll. Gcsctzscbung$pcriode 

DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Zahl: 50 11.5/678-11/2/92 Wüm, am 31. Allgu~ t 1.992 

An den 

Pr~sidHntHn des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1.01.7 Wie n 

.J 

32'10 lAB 

19nZ -09- 04 
zu 3250" IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Anschober, Freunde und Freundinnen 

haben am 8. Juli 1.992 unter der Nr. 3255/J an mich eine schriftli­

che parlamentarische Anfrage betreffend "t}bergriffe der Polizei und 

Gendarmerie (Statistik J990/9])U gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat: 

U]. In wievielen F~llen wurde ]990/91/92 gegen Beamte der 
Sicherheitsbehörden Be~chwerden wegen unzuläs~iger Gewalt­
<;1u siibung im Di Hns t gefiihrt (gegl i edert nach BHh~)rden. bzw. 
1m Berelc~ der BPD Wten, geglled~rt.nach K9mmlssa~lat~n 
und dem Wlener- und nlederosterrelchlschen Slcherheltsbu­
ro)? 

2. In wievie]en F~llen wurden J990/91/92 gegen Beamte v9n 
Stcherhett~behörden wagen unzulässiger Gewaltanwendung 1m 
Dl~nst (Insbesondere § R3 f, ]05, ]OT, 302.SlGB) Anzeige 
bfH der Staatsanwaltschaft oder bel Gericht erstattHt 
(gegl i.eder 1 nach B(·~tli')rden bzw. i.m Bere i ch der BPD Wi An 
~eglied~rt..nach K0'!lmissar~ate~ un~ dem Wiener- und nieder­
osterreichischen Slcherheltsburo). 

3. a) In wievielen de~ unter Punkt 2 genannten F~lle erfolg­
te eine Verurteilung der Beamten zu welchen Strafen 
und wegen welcher Delikte? 

b) Welche dienstrechtlichen Folgen hatten die Verurteilun­
gEm? 

c) Halten Sie die dienstrechtlichen Konsequenzen fUr 
ausreichend? 

4. In wiev~elen der unt.er Punkt ~ gen<;1nntnn Fälle wurden 
gegen die betroffenen Beamten Dl~zlpllnarverfa~re~ e~nge­
leitet und mit welchem Ergebni~ endeten die DIsziplinar­
verfahren? 

5. a) In wievielen FAllen wurden gegen den Besch~erdefUhrer 
im Zusr~mmenhang.mi.t der Erstattung der Anzelge straf­
rechtlIche Schrlt.te eingeleitet (etwa wegen ~ 297 8tGB 
"Verleumdungen" und anderer DeliklH)? 

b) WiR endeten diese Verfahren? 

6. a) In wievtelHn Fällen wurde in ZusammHnhang mit 
Vorfall gegen die Betroffene bzw. den BetroffenHn 
Verfahren wegen ~ 269 SlGß (Widerstand gegen 
Staatsgewall> eingeleitet? 

b) Wie endeten diese Verfahren? 

dem 
etn 
die 
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7. Sind Sie bereit. diese unter Punkt ] bis 6 2enannten 
Angaben im jährlichen Sicherheitsbericht nufzuneITmen? 

R. WHnn, nein warum nichl?U 

Aufgabe der Sicherheilsexekutive ist es, die Rechtsordnung in den 

BerE-1ichen durchzuset.zen, in derH~n der Gesetzg(~ber dies im Interesse 

der Allgemeinheit vorgesehen hat. Oie Sicherheltsexekutive hat 

daher vor allem das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der 

BUrger zu schUtzen, sowie die Freiheit und den Frieden in der Ge­

meinschaft zu gewährleisten; die Tatsache, daß ihre Arbeit und 

damit selbstverständlich auch ihre Fehlleistungen im Einzugsbereich 

besonders sensibler und schUtzenswerter GUter, wie jener der persön­

lichen Freiheit. und der körperlichen lJnversehrtheit, geleistet 

wlrd, macht es erforderllch, bei AUSbildung und Dienstaufsicht 

st.ändig bemüht. zu sein, damit die Effizien:;~ der Sicherheitsbehörden 

gewahrt und doch die Belastung der Betroffenen durch Grundrechtsein­

griffe so gering wie möglich gehalten werden kann. 

Ich bin daher seit Übernahme der Verantwortung im Innenressort 

baslrebt, VorwUrfe, die gegen Beamte erhoben werden, rasch und 

unvoreingenommen priifen Zli lassen, damit unwahre Anschuldigungen so 

schnell wi(~ mögli.ch als solche erkannt und Beamte, di.e sich Fehllei­

s t.llng0n zu Schill (hm haben kommen 1 assnn, zur Veran lwor l ung gezogen 

wnr{h~n. Dies hat auch die VolJu;anwaltschaft in ihrem 7.wölft.en ßc~­

rieht. <l9RB) besUit.:igt., indem sie ausgeführt. hat., daßirn Innenres­

sort im Falle von MiAhandlungsvorwürfen die Uobjekliv erforderli­

chen sicherheitsbehördlichen Erhebungen durchgefUhrt werden". 

Das Europäische Komitee zur Verhinderung der Folter und der un­

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung hat in 

seinem der Hsterreichischen Bundesregierung erstatteten Bericht 

eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Soweit diese kurzfristig ver­

wirklicht werden konnlen, ist dies bereits geschehen. Insbesondere 

wurde dAm seit August .1990 eingeführten "Informationsblat.t rUr 

festgenommene Erwachsene" ein Ookumentationstei.l ("Haftbericht") 

angeschlossen, der alle wichtigen Umst.ände der Anhalt.ung eines 

Festgenommenen enthält; es werden folgende Fakten fastgehalten: 

7.eitpunkt und Grund der Festnahme, Information des Angehaltenen 

über seine Rechtp, VersUindigung einHr Vertrauensperson lind eines 

Rechtsbeistandes, allfällige Kontaktaufnahme mit dem RechtSbeistand 
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auf der Dienststelle, Verständigung der konsularischen Vertretungs­

bahi:irda, Zeitpunkt und Umstände dar Einvarnahma, Zaitpunkt und 

Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung, Zeiten dar Varpflagung. 

Dies erleichtert es, auch später noch Einzelheiten einer Anhaltung 

zu rakonstruieran und gagebananfalls ungerachtfertigtan VorwUrfen 

auf gesicherter Grundlage entgegenzutreten. 

Dia Schaffung von Arbailsbadingungen, dia dem ainzelnen Mitarbeiter 

eine IdenUfikation mit seiner Tätigl{eit erlauben, ist mlr ein 

besonderes Anliagen. Ich habe mich daher in den Budgatvarhandlungan 

der letzten Jahre bemüht und werde mich auch welter bemühan, Varbas­

serungen sowohl in der baullchen Ausgestaltung als auch in der 

materiellan Ausstatlung dar Dianststellen dar Bundaspolizai und der 

Bllndesgendarmerie herbeizuführen. Frellich sind hiebei durch das 

von der Bundasragiarung vorgagabana Zla] dar Budgatkonsolidiarung 

Gren7.en gesetzt. 

Das Europäische Komitee zur Varhindarung dar Foltar und dar un­

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung hat 

besonders batont, daß eina profassionella Ausbildung die wichtigsta 

Voraussetzung für die Verhinderung von POlizejübergriffen sei. Da 

sich diese Einschätzung mit mainar t'barzaugung von der Nolwandig­

keit einer fundierten Aus- und Weiterbildung allar Mitarbaiter 

deckt, war ich bestrebt, die Rchulung gerade i.m sensi.blen B(·~reich 

der Menschenrachte auszubauen. Im übrigen wird der parmananta Wai­

terbildungsprozeß aller RessortangehHrigen durch die Einrichtung 

antsprechandar Bildungsstätten und Bildungsangabote sichargastallt. 

Zur Frage einer externen Konlrolle strafrechtlich nicht relevanten 

Baschwerdevorbringens verwaise ich darauf, daß dar 6. Tail das am 

1 .. Mai 1.993 in Kraft tretenden Sicharheitspolizelgasetzas, BGB] .Nr. 

566/1991., einen umfassenden Recht.sschutz für den Bereich slcher­

heitspo]izeilichen Handalns vorsieht. Hiabei wird as ainam "Tribu­

nal" im Rinne der Europäischen Menschenrechtskonvention, nämlich 

dem Unabhängigen Verwaltungssenat, zukommen, letztli.ch über Be­

schwerdan von Bürgarn, die sich von einem Organ des Hffant]ichen 

Sicherheitsdienstes pflic}lt.widrig behandelt fühlen, zu entscheiden. 

Damit konnte die von mir von Anfang an angastrebte externa Beschwer­

dekonlrolle verwirklicht werden. 
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Noch in der XVII.GP wurde eine Änderung des § l02 Abs 1. BDG 1.979 

<HGBI.Nr. 447/.1990) dahingehend vorgenommen, daß die Disziplinar­

strafe der Entlassung vor der DiszipUnaroberkommission mit Rtimmen­

mehr}leit verhängt werden kann. Der weisungsgebundene Dtsziplinaran­

walt ist somit in F~llen, in denen eine gebotene Entlassung von der 

Disziplinarkommission nicht ausgesprochen wurde, in der Lage, eine 

Entscheidung der Berufungsbehörde herbeizuführen. 

Die routinemäßige ärztliche Untersuchung eines Menschen unmittelbar 

nach seiner Festnahme ist grundsätZlich erst nach ('berstellung zu 

einer Sicherheitsbehörde möglich. Darüberhinaus ist über Verlangen 

des Festgenommenen, wenn er Verletzungen aufweist, die im Verlauf 

einer Amtshandlung entstanden sein könnten, umgehend eine ärztliche 

Untersuchung vorzu.nehmen. Im "Informationsblatt fiirfestgenommene 

Erwachsene" wird der Betroffene schließlich darauf hingewiesen, daß 

er das Recht hat, zur amtsärztlichen Untersuchung einen Arzt seiner 

Wahl beizuziehen. 

Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen verwirk­

licht oder in die Wege geleitet worde/l, das einerseits dHr Sicher­

heitsexekut:ive di(~ Erfiillung ihrer Aufgaben ermöglicht. und ander­

seits dem Bürger vor ungerechtfertigter Polizeigewalt Schutz ge­

währt. Dies wird auch von der Volksanwaltschaft in ihrem Bericht 

für das Jahr 1991. anerkannt, in dem sie festhält, daß der RUckgang 

einschlägiger Beschwerden seinen Grund wohl in Verbesserungen hat, 

die durch legislische Maßnahmen oder Erlässe herbeigeführt worden 

si.nd. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

7,u Frage .1 : 

Die Zahl der in den Jahren .1990/91/92 gegen Beamte der Richerheits-

behörden wegen angeblicher unzulässiger Gewaltausübung im Dienst 

eingebrachten Beschwerden belrug 
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A) im Bereich der Bundespolizei: 

1990 1991 ]992 

Eisenstadt 0 

Graz 54 59 17 

Innsbruck 7 1.3 3 

Klagenfurt 3 1 

, .eoben 2 

Linz ]5 8 2 

Salzhurg 6 3 2 

St.pölt.en 5 6 1 

Schwechat 3 3 2 

Steyr 4 2 2 

Vlllach 3 6 2 

Wels 1. 1. 

Wr.Neustadt .1 

Wi.en 241. 185 83 

- im Bereic:h der Bundespolizeidirektion Wien: 

1.990 1.991. 1.992 

Innere Stadt 20 1.4 9 

Leopoldstadt 25 .16 9 

Landstraße 1.2 7 4 

Wieden 5 8 2 

Margareten 8 4 1. 

Mariahilf 8 6 3 

Neubau R 5 6 

.}osefstadt 5 2 2 

Alsergrund 7 6 1 

Favoriten 17 17 5 

Simm8rjng 5 5 2 

Mf~ i cl] i ng 4 10 2 

Hiet7.1ng 2 6 1 
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Penztng 

Schmelz 

Ottakring 

Hernals 

Währtng 

Döbl i ng 

Brigtttenall 

Floridsdorf 

Donaustadt 

l.iesing 

Alarmabteilung 

Gefangenenhallsabtetlung 

Kraftfahrabteilung 

Donaustadt Nord 

Verkehrsabteilung 

Dtensthundeabteilung 

Sicherheitsbüro 

Staatspolizetltches Büro 

Fremdenpolizeiliches Büro 

- 6 -

9 

.13 

6 

4 

4 

4 

6 

.12 

1R 

6 

.1.1 

7 

.1 

2 

5 

1. 

5 

.1 

o 

4 

10 

6 

.1 

2 

3 

6 

3 

17 

1 

10 

4 

o 
2 

5 

1 

3 

o 
1. 

B) - im Bereich der Bundesgendarmerie: 

Bllrgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Zu Frage 2: 

1.990 

6 

8 

20 

1 

2 

R 

3 

2 

1.991. 

8 

1. 

12 

7 

2 

1 

2 

9 

3 

2 

2 

1 

5 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

o 
o 

2 

1 

5 

1 

o 

1.992 

2 

o 
15 

3 

o 
o 
1. 

o 

Die Zahl der in den Jahren .1990/9.1/92 gegen Beamte der Sicherheits-

behörden wegen Verdachtes unzulässiger Gewaltanwendung im Dienst 
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bei der Staatsanwaltschaft oder bei Gericht erstatteten Anzeigen 

bet.rug 

A) im Bereich der Bundespolizei: 

.1990 .1991 1992 

Eisenstadt 0 2 0 

Graz 54 59 17 

Innsbruck 3 1.3 3 

Klagenfurt R 6 

Laoben 1 

1.inz 14 9 2 

Salzburg 6 3 2 

St. Pöl ten 5 6 1. 

Schwechat 3 4 2 

Steyr 4 2 2 

Vi 11 ach 3 6 2 

Wels 1. 1 

Wr.Neustadt .1 

WifHl .1 90 ] 48 13 

- im Bereich der Bundespolizeidirektion Wien: 

1990 199.1 1992 

Innere Stadt 1.6 13 1. 

Leopoldstadt 22 .13 2 

Landstraße 7 6 1. 

Wieden 2 7 0 

Margareten 5 3 0 

Mariahilf 7 5 0 

Neubau 8 5 1. 

.Tosefstadt 5 0 0 

Alsergrund 6 2 1. 

Favorit.en 12 ] 5 1. 
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Simmering 4 4 1 

Meidling 4 6 0 

Hietzing 1 6 0 

Pcmz i ng 6 4 0 

Schmelz 1.0 7 0 

Ot.takr:ing 5 4 0 

Hernals 4 2 0 

Währing 3 2 0 

Dbbling 1 3 1 

Br i gi tt.enau 6 3 0 

Florid.sdorf 6 3 0 

Donaustadt .15 .12 0 

Liesing 5 1 1 

Alarmabteilung 11 R 1 

Gefangenenhausabt.eilung 6 2 0 

Kraftfahrabteilung 1 0 0 

Donaustadt Nord 3 2 0 

Verkehrsabteilung 2 5 1. 

Dienslhundeabteilung .1 1 0 

Sic:herheitsbüro 5 3 0 

Staat.spolizeiliches Büro ] 0 .1 

Fremdenpolizeiliches Büro 0 1. 0 

B> - im Bereich der ßundesgendarmerie: 

1990 1.991. 1.992 

Burgen 1. an<l 4 7 0 

Kärnt.en 6 2 2 

NiederHsterreich 0 1. 0 

Oberösterreich 1 7 3 

Salzhurg 2 2 0 

St.eiermark R .1 0 

Tirol 2 2 1. 

Vorarlberg .1 5 0 
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7.u Frage 3: 

a) im Bereich der Bundespolizei erfolgten in den unter Punkt 2 

angeführten Fällen 2 Verurtei lungen, und. zwar gemäß 

§§ R3, 313 SlGB, Geldstrafe: 60 TagsAtze zu S 100,--

§ 83 LV.m. § 31.3 81GB, Geldstrafe zu S 30.000,-, bedingt auf 3 

.Jahre; 

im Bereich der Bundesgendarmerie erfolgten in den unter Punkt 2 

angeführten Fällen 3 Verurteilungen, und zwar gemäß 

§ 8R Abs. 1 und 4 SlGB, Geldstrafe zu S 10.000,-, 

n 83 i.V.m. § 31.3 8tGB, Geldstrafe zu 8 7.200,-, 

(Probezeit 3 .Jahre) 

§ R3 i .V.m. § 313 StGB, Geldstrafe zu S 32.000,-, 

b) Alle Verurtei.lungen von Beamten rUhrUm zu nisziplina.'v(~I·fHhren. 
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c) Der V(~rfassungshAsti.nflnung d\~s § 1.02 Al>s. 2 BDG 1~79 'l.ufol[{A 

s:in(l djp Mj\.gli(~(lPr df~r' Disz:ipl:inarl<::OI111nission und dpy' Dis:t.:ipli-

llilrohet'l<onuni.ssion in Ausübung di.eses f\ml.(~S selbsLinclig und unab-· 

hängig. 

Da die Entscheidungen von Diszipljnnrkommissionen durch <lie 

()t)(~rl<ommiss i.on und <lAren F.nt.sch(.ddllng(~n durch den VArwal tungsgH-

richtshof gepriift werden können und mir diesbezUglieh keinerlei 

Kompetenz zu!{ommt., möchte ich mich zur Frage, ob dinnstrAchtli-

ehe Konsequenzen ausreichend sind, nicht äußern. 

Zu FrCl'.:re 4: ____ 0. __ 

In ()(.Hi lIntc:~r Punk l 1 nngf:fiihr1.en Fällen wur<!!?n 

A) im Be!'("'! i eh. der l3undc-:spo 1. i. ZA i 284 Di. sz lp 1. .j narv(-)r fahl'e:l e i.nge IH i-

tel. (75 Vorf ahrpTl sind noch anhäng i g, 20(1 wurden ei nges \.(-'! 1] t., i II 

p.i.nnTn Vf-H'frJ.hren wur(j(.~ f:i.n V(')I'w(-'lis, i.n zwei w(~it.(~r~~n tYin Schul(t-

spruch ohne Strafe ausgesprochen). 

B) im Bf~rei.ch deI' Bun<lesgc:mdrJ.rmeri.e 9 Diszi.plinarverfahren ei.ngelei-

t.et. (3 Verfahrcm sind noch anhäng] g, 5 wurden E-d ngestf~ 11 t. , in 

fdnem V(')I'fahrfln wurdf-) ei.np Diszi.plinarst.rafe verhängt.>. 
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Zu Frage 5: 

a) Tm Bereich der Bundespolizei (ausgenommen Bundespolizeidirek­

tion Wien) wurden in 77 Fällen gegen den Beschwerdeführer im 

Zusammenhang mit der F.rstattung der Anzeige strafrechtliche 

Schritte eingeleUet; für die Bllndespolizeidirektion Wien liegen 

über diesen Sachverhalt keine statistischen Aufzeichnungen vor. 

Tm Bereich der Bundesgendarmerie wurden in 14 derartigen Fällen 

strafrechtliche Schritte eingeleitet. 

b) Die 77 Fälle im Bereich der Bundespolizei endeten 

in sechs Fällen mit einer Zllrücklegllng gemäß § 90 Stpo, 

in 57 FAllen mil einer Verurteilung, 

in sechs Fällen mit Freispruch, 

in einem Fall erging kein Urteil, weil der Betreffende in das 

Landesnervenkrankenhaus eingewiesen wurde, 

in einem Fall mit Einstellung des Verfahrens, 

in zwei Fällen mit Einstellung des Verfahrens gemäß § 227 StPO; 

drei Fälle sind noch offen und 

in einem Fall ist der Ausgang nicht bekannt. 

Die 14 Fälle im Bereich der Bundesgendarmerie endeten 

in einem Fall mit einer Zurücklegung nach § 90 StPO, 

in drei Fällen mit F.instellung, 
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in fUnf Fällen mit Verurteilung. 

in zwei Fällen mit Freispruch und 

drei Fälle sind noch offen. 

Zu Frage 6: 

a) Im Bereich der Bundespolizei (ausgenommen Bundespolizeidirek­

lion Wien) wurde in 38 Fällen gegen die Betroffenen ein Verfah­

ren wegen § 269 StGB eingeleitet; fUr die Bundespolizeidirektion 

'Wien liegen über diesen Sachverhalt keine statistischen Aufzeich-

nungen auf. 

Im Bereich der Bundesgendarmerie wurde in sieben Fällen gegen 

die Betroffenen ein Verfahren wegen § 269 StOB eingeleitet. 

b) Von den den Bereich der Bundespolizei betreffenden Fällen 

endeten 32 mit einer Verurteilung. einer mit Freispruch. zwei 

mit Einstellung gemäß § 90 StPO, ein Verfahren ist noch anhän­

gig, von einem ist der Ausgang unbekannt und in einem Fall er­

ging kein Urteil, weil der BeschUldigte in das Landesnervenkran­

kenhaus eingewiesen wurde. 

Von den den Bereich der Bundesgendarmerie betreffenden Fällen 

endeten drei mit einer Verurteilung. zwei mit Einstellung; zwei 

Verfahren sind noch anhängig. 
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Zu Fragen 7 und R: 

Im Sicherheilspolizeigesetz ist verankert, das statistische Angaben 

über die gemäß §§ RR bis 90 SPG geführten Verfahren sowie über die 

gegen Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes erhobenen Vorwür­

fe aus disziplinar- und strafrechtlicher Sicht in den Sicherheitsbe­

richt aufzunehmen sind. 

tJber diese gesetzliche Verpflichtung hinausgehende Angaben werden 

in den Sicherheitsbericht nicht aufgenommen werden, da die Erfas­

sung von Sachausgängen von Verfahren gegen "Betroffene" einen unver­

hältnismäßigen Aufwand darstellt. 
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